
Anmerkungen: I. Zum Recht der Erziehungsbe
rechtigten, für Minderjährige den Antrag auf Straf
verfolgung gern. § 2 StGB zu stellen, vgl-, den Stand
punkt des Kollegiums für Strafrecht des OG vom
4.5.1987 (OG-Inf. Nr. 5/1987 S. 6f.).
2. Vgl. auch die RL des Plenums des OG zur Recht
sprechung bei der Durchsetzung von Schadenersatz
ansprüchen (auszugsw. abgedr. als Anm. nach 
§§ 198,242 und 310StPO). ZurZeitwertbestimmung 
vtm Sachen, die durch Diebstahl. Betrug oder vor
sätzliche Sachbeschädigung erlangt, beschädigt oder 
zerstört worden sind, vgl. den Gemeinsamen Stand
punkt des OG, GStA der DDR, MdJ und MdI vom
1.8.1987 (OG-Inf. Nr. 5/1987 S. 3ff.).
3. Zur Unterrichtung des Geschädigten und des Re
greßberechtigten von abschließenden Entscheidun
gen im Strafverfahren vgl. die RV Nr. 9/77 des Mini
sters der Justiz vom 8.8. 1977 (Dul B 2-9/77). Sie 
lautet:
„Zur Gewährleistung des Rechts des Geschädigten 
bzw. des Regreßberechtigten, von abschließenden 
Entscheidungen des Gerichts im Strafverfahren un
terrichtet zu werden (§ 17 Abs. 1 und 2 StPO), wird 
verfügt:
1. Die Gerichte haben nach Rechtskraft abschlie
ßender Entscheidungen im Strafverfahren den Ge
schädigten bzw. Regreßberechtigten über die ausge
sprochenen Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit oder den anderweitigen Inhalt der 
abschließenden Entscheidung (Freispruch, Absehen 
von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit, Einstellung des Verfahrens) zu unterrich
ten. Das Recht des Geschädigten auf Unterrichtung 
besteht unabhängig davon, ob er einen materiellen 
Schaden erlitten hat oder nicht.
2. Hat das Gericht angeordnet, daß die abschließen
de Entscheidung dem Angeklagten nur zur Kenntnis 
zu bringen ist (§ 184 Abs. 5 StPO), ist dem Geschä
digten bzw. dem Regreßberechtigten mitzuteilen, 
daß er sich beim Gericht über die abschließende Ent
scheidung unterrichten kann. Die Unterrichtung er
folgt in Form der mündlichen Mitteilung des Inhalts 
der Entscheidung durch den Leiter der Informa
tionsstelle bzw. Zentralregistratur des Gerichts.
3. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn der Ge
schädigte bzw. Regreßberechtigte ausweislich des 
Protokolls der Hauptvürhandlung bei der Verkün
dung der Entscheidung anwesend war und die Ent
scheidung in der verkündeten Fassung rechtskräftig 
wurde.
4. Die Pflicht des Gerichts, dem Geschädigten bzw. 
Regreßberechtigten, über dessen Antrag auf Scha
denersatz bzw. Regreßleistung im Strafverfahren 
entschieden wurde, unverzüglich nach Ausspruch 
der Entscheidung einen Auszug aus der Entschei
dungsformel und den -gründen zuzusteilen (S 184 
Abs. 1 und 3 StPO), wird von diesen Festlegungen 
nicht berührt.

/. Kap. -Grundsatzbestimmungen 1.
Der Auszug muß in zusammenhängender Darstel
lung die Art der Entscheidung und ihre Begründung 
enthalten. Vor dem Ablauf der Frist für die Einle
gung der Beschwerde durch den Geschädigten oder 
den Regreßberechtigten darf das Urteil hinsichtlich 
der Entscheidung über den Schadenersatz- oder Re
greßanspruch nicht mit dem Rechtskraftvermerk 
versehen werden.
5. Für die Mitteilung nach Ziffer 1 und 2 dieser 
Rundverfügung sind ... Muster, die auch als Vor
drucke aufgelegt werden sollen, zu verwenden."

§ 18
Zusammenarbeit mit anderen 
Staatsorganen, Wirtschaftsorganen,
Ausschüssen der Nationalen Front 
und gesellschaftlichen Organisationen
(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane haben mit den Volksvertretungen, 
den Organen der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, 
den anderen Staatsorganen, den Wirtschaftsorga
nen, den gesellschaftlichen Organisationen und den 
Ausschüssen der Nationalen Front in ihrem Bereich 
eng zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit 
dient der Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräf
te für den Kampf gegen Straftaten, der Auswertung 
der sich aus Strafverfahren und der Analyse der Kri
minalität ergebenden Schlußfolgerungen für die Er
höhung der Wirksamkeit der staatlichen Leitungstä
tigkeit und der Festigung der Verbindung der Orga
ne der Rechtspflege mit den Bürgern.

Anmerkung: Vgl. ergänzend hierzu SS 19 und 256 
StPO sowie Ziff. 3. der Dokumentation der Ergeb
nisse des Führungsbeispiels am Kreisgericht Fürsten
walde (LI Nr. 10/86 des MdJ S. 20ff.).

(2) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane, 
Betriebe und anderen Einrichtungen, die Vorstände 
der Genossenschaften, die Leitungen der gesell
schaftlichen Organisationen und die Ausschüsse der 
Nationalen Front haben in ihrem Verantwortungs
bereich die Organe der Strafrechtspflege bei der 
Aufklärung von Straftaten und ihrer Ursachen und 
Bedingungen zu unterstützen, ihren Ersuchen zur 
Beseitigung der festgestellten Ursachen und Bedin
gungen von Straftaten zu entsprechen und ihre Mit
teilungen zu beachten.

Anmerkung: Vgl. Art. I und 3 StGB, §§3, 17-19 
G VG sowie § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 2, §§ 4, 9 und 29-34 
StAG.

§ 19
Maßnahmen zur Beseitigung von Ursachen 
und Bedingungen von Straftaten
(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane haben alle geeigneten Maßnahmen
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